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Beantwortung der Anfrage EAF-0091/2016 

Sehr geehrter Herr B.,  
 
Ich beantworte Ihre Anfrage wie folgt: 
 
Zu 1.: 
Die Mitfinanzierung eines solchen Projekts über Spenden durch Firmen und Krankenkassen 
ist eine lohnenswerte Überlegung, da bei der Umsetzung kommunaler Maßnahmen in der 
Regel die Darstellung des städtischen Mitleistungsanteils das größte Finanzierungsproblem 
einer Fördermaßnahme darstellt, welches auf diese Weise gemildert werden könnte. 
Zunächst wäre jedoch eine umfängliche Recherche erforderlich, um geeignetes und 
verfügbares Terrain zu finden und anhand einer Projektskizze den überschläglichen 
Finanzierungsbedarf zu ermitteln. Hier sind wir für jede Unterstützung dankbar, z. Bsp. wenn 
Sie uns über eine aus Ihrer Sicht geeignete Fläche bzw. die empfohlene Anordnung der 
Geräte informieren würden. Denken Sie hierbei an ein Einzel- oder eher an ein 
Gruppentraining?  

 

Zu 2.: 

Grundsätzlich ist eine Teilförderung im Rahmen des Stadtumbauprogramms „Aufwertung“ 
(SU/ A) denkbar. Dieses Programm speist sich zu je einem Drittel aus Bundes- und 
Landesmitteln und erfordert einen städtischen Anteil von 33 %. Denkbar ist die Förderung 
der Freiflächengestaltung, ggf. auch von arrondierendem Grunderwerb. Dazu muss die 
betreffende Fläche in einem Stadtumbaugebiet gelegen sein und es müssen entsprechende 
Förderkontingente für ein solches Vorhaben beantragt und bewilligt werden. 
Planungsleistungen werden in diesem Zusammenhang nur nachgefördert, müssen also 
zunächst vollständig von der Kommune getragen werden. Aus vorgenannten Erwägungen  
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sind Überlegungen zur Projektfinanzierung derzeit noch verfrüht und es sollte zunächst 
entschieden werden, ob eine entsprechende Projektentwicklung in der Stadt Eisenach 
gewünscht ist und von welchen Akteuren sie getragen wird. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Katja Wolf 
Oberbürgermeisterin 
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